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Agenda

• Projekt digitales Baugenehmigungsverfahren
• Prozess Bauantragsbearbeitung
• Arbeiten mit der digitalen Akte
• Rechtliche Rahmenbedingungen
• Akteneinsicht
• Digitales Siegel/Digitale Signatur
• Visualisierung digitale Bauantragstellung- und bearbeitung

beim Baurechtsamt Heidelberg
• Fazit



Wie sind wir aufgestellt?

Das Amt besteht aus den Bereichen 

Baurecht |Denkmalschutz | Wohnbauförderung

55 Mitarbeitende
Durchschnittlich 550 reine 
baurechtliche Verfahren im Jahr

Bauvolumen: 
ca. 500 Mio €

Verwaltungsgebühren 
von ca. 4 Mio €



Technische Unterstützung im Amt 

• Grundsätzlich gibt es einen IT-Betreuer im Amt mit folgenden 

Zuständigkeiten: Administration und Weiterentwicklung der Fachanwendung; 

Hardware-Betreuung; Koordination gegenüber Amt für Digitales.

• Amt für Digitales betreut die EDV-Infrastruktur für die gesamte Stadtverwaltung, 

insbesondere Server-Landschaft, IT-Sicherheit. 

Zuständig für  über 2000 PC-Arbeitsplätze.



Projektziel

• Ziel war es, die hybride Aktenführung aufzugeben und alle relevanten 
Vorgänge in einer elektronischen Akte abzulegen.

• Da die meisten Architekten die Pläne bereits in elektronischer Form 
vorhalten,  sollte den Bauherren die Antragstellung ohne Medienbruch 
ermöglicht werden.

• Nahtlose Integration der elektronischen Akte in ein Fachverfahren und 
automatische Ablage im digitalen Archiv.

• Schnelle Recherche und bessere Bürgerauskunft.



Projektplanung

• Besondere Herausforderung: organisatorische Umstellung von analog 
auf digital und Umstellung auf neues Fachverfahren

• Prüfung der Leistungsfähigkeit der städtischen Server

•  Entwerfen der E-Dialoge: 
• Nachbaranhörung
• Beteiligung interner und externer Fachstellen
• Bürgerauskunft

• Installation einer Testumgebung

• Migration der Altdaten; Testmigration



Umstellung von analog auf digital

• Wie ist unser Verfahrensablauf? 
-> Digitale Abbildung des Genehmigungsverfahrens.

• Neuorganisation Posteingang
• Neuprogrammierung Textbausteine 
• Was muss das neue Fachverfahren können?
• Wie können Bauvorlagen digital geprüft werden?
• Was ist an Equipment für die Einsätze auf Baustellen notwendig?



Anforderungen an Fachanwendung

• Dokumentenerstellung mit 
automatisierter Dateiarchivierung in 
einem DMS

• Stammdatenpflege
• Benutzerverwaltung
• elektronische/digitale Antragstellung
• elektronische/digitale Beteiligung der 

Behörden und Fachstellen und ggf. 
sonstiger Dritter

• elektronische/digitale 
Nachbarbeteiligung

• elektronische/digitale Auskunft an 
Nachbarn, Bauherren, Behörden und 
sonstige berechtigte Dritte

• Schnittstelle zum landeseinheitlichen 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungs- 
wesen (SAP) einschließlich 
Kostenstellen-rechnung

• GIS-Integration
• Möglichkeit der elektronischen Signatur 

auf allen beteiligten Ebenen z. B. durch 
SignPad, Qes etc.

• elektronische Bauakte mit Schnittstelle 
zur Archivierung mittels DMS 
(DOCUMEA, Optimal Systems) oder 
elektronische Bauakte mit integrierter 
DMS

• Nutzbarkeit der Software auf mobilen 
Endgeräten



Software

• Fachverfahren (OTS OK.Bau)

• Dokumenten-Management-System (OTS eBauakte+)

• Scan-Software (Arbeitsplatzsoftware)

• ABBYY, FlexiCapture (Server, Aufteilung der Dokumente)

• Digitale Signatur-Software (secrypt i. V. m. REINER SCT Cardreader)

• Bearbeitung von pdf (pdf-XChange)



Hardware

• (Druckerstraße)
• (Groß-Scanner/Plotter
• (Großformat Offline Faltmaschine)
• Bildschirm 27“
• Bildschirm 24“
• Digitale Signaturkarte
• (Chip-)Kartenlesegerät
• Dokumentenscanner
• iPad



Verfahrensablauf Baugenehmigungsverfahren 

nach LBO

Bauherren haben die Möglichkeit, den Bauantrag 
elektronisch einzureichen.

Formale Prüfung auf Vollständigkeit der Bauvorlagen

Benachrichtigung der Angrenzer sowie die Anhörung 
der Fachstellen

Inhaltliche Prüfung 

Das Endprodukt, die Baugenehmigung, wird von uns 
digital signiert und gestempelt. Zustellung über 
digitales Empfangsbekenntnis.









Fachverfahren

Elektronische Zusammenarbeit durch „Aufgaben“



Digitales Arbeiten 

• Start der Fachstellenbeteiligung und Nachbaranhörung direkt aus dem 
Fachverfahren

• Messen der Planunterlagen digital; Zoomen von Planausschnitten

• Grüneinträge digital

• Digitale Signatur und digitaler Stempel



Mailmanager 



Novellierung Vorlagenverordnung

Für das Baugenehmigungsverfahren (§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 VVO ) wurde 
das Erfordernis der Unterschrift gestrichen. 

§ 2 Absatz 3 Nr. 4 VVO:

„Baurechtsbehörde kann verlangen,
−  dass Bauvorlagen elektronisch in Textform einzureichen sind.“ 

§ 3 Absatz 3 VVO: 

(3) „Werden Bauvorlagen elektronisch in Textform eingereicht, sind sie in 
archivfähigem Portable Document Format (pdf/A) zu übermitteln. Die 
Baurechtsbehörde kann andere dauerhaft archivierbare Dateiformate, die 
Inhalte zuverlässig wiedergeben und keine externen Inhalte einbeziehen, 
zulassen sowie Übermittlungswege und Dateistrukturen vorgeben.“

Seit 01.03.2022: Antragstellung nur noch digital möglich.



Akteneinsicht im Rahmen der 

Angrenzerbenachrichtigung

§ 55 Abs. 1 Satz 1 LBO:
„benachrichtigt die Gemeinde auf Veranlassung und nach Maßgabe der 
Baurechtsbehörde die Eigentümer angrenzender Grundstücke (Angrenzer) 
innerhalb von fünf Arbeitstagen ab dem Eingang der vollständigen 
Bauvorlagen über das Bauvorhaben. “

Angrenzer erhalten die Möglichkeit, den Bauantrag und die Bauvorlagen 
einzusehen. 

Im digitalen Verfahren hat sich der Zugriff auf die elektronische Akte am 
jeweiligen Beteiligten zu orientieren (Rechtematrix).



Einsicht in die elektronische Akte in der Praxis

• Möglichkeit der Akteneinsicht im Technischen Bürgeramt an so genannten 
Auskunftsplätzen oder

• über das Internet unter www.heidelberg.de/bau-online

• Vergabe eines PIN, der per Post übermittelt wird.

• Frage des Zugriffs/Rechteverwaltung: Nachbar bekommt nach LBO im 
Rahmen der Angrenzeranhörung nur Einsicht in den Antrag und die 
Planunterlagen.

http://www.heidelberg.de/bau-online




Zustellung Baugenehmigung

§ 5 Abs. 5-7 VwZG: Digitales Empfangsbekenntnis

• (5) Ein elektronisches Dokument kann im Übrigen unbeschadet des 
Absatzes 4 elektronisch zugestellt werden, soweit der Empfänger hierfür 
einen Zugang eröffnet …. Für die Übermittlung ist das Dokument mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz in 
der jeweils geltenden Fassung zu versehen und gegen unbefugte 
Kenntnisnahme Dritter zu schützen. 

• (6) Bei der elektronischen Zustellung ist die Übermittlung mit dem 
Hinweis "Zustellung gegen Empfangsbekenntnis" einzuleiten. Die 
Übermittlung muss die absendende Behörde, den Namen und die 
Anschrift des Zustellungsadressaten sowie den Namen des Bediensteten 
erkennen lassen, der das Dokument zur Übermittlung aufgegeben hat.

• (7) Zum Nachweis der Zustellung nach Absatz 4 und 5 genügt das mit 
Datum und Unterschrift oder qualifizierter elektronischer Signatur nach 
dem Signaturgesetz versehene Empfangsbekenntnis, das an die Behörde 
durch die Post oder elektronisch zurückzusenden ist.
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Stadtverwaltung Heidelberg  

Amt für Baurecht und Denkmalschutz 
Kornmarkt 1, Prinz Carl 

69117 Heidelberg 

Antragsteller: Max Muster-Bauherr, 

Entwurfsverfasser Marco Testrer, 

Flurstücke 0815, 0815

Bauort: Heidelberg, Hauptstr. 28/1 - 29 b

Vorhaben Bau eines Luftschlosses

Hiermit bestätige ich den Erhalt der Baugenehmigung inklusive der mit Genehmigungs- bzw. Prüfver-
merk (Grünvermerk) versehenen Bauvorlagen des Amtes für Baurecht und Denkmalschutz der Stadt 
Heidelberg vom (@*Datum eintragen*) sowie die Gebührenfestsetzung (Rechnung) vom (@*Datum 
eintragen ggf. abweichend*). 

Ich habe die Baugenehmigung mit allen Bestandteilen und Anlagen und die Gebührenfestsetzung aus 
der elektronischen Bauakte (OK Bau) heruntergeladen, geöffnet und den Inhalt zur Kenntnis 
genommen. 

Ort:.............................................., den .............................................. 

Unterschrift:........................................................................................ 



Digitales Siegel

Mittels Digitaler Siegel in Form von Barcodes lassen sich Verwaltungsdokumente auch 

optisch auf Echtheit und Unverfälschtheit prüfen: Die wesentlichen Daten des 

Dokuments werden darin codiert und mit einem Integritätsschutz in Form eines 

elektronischen Siegels versehen; der Aussteller wird dabei durch die Angabe des 

Zertifikatsinhabers zweifelsfrei belegt.



Vorteile Digitales Siegel

Ein elektronisches Siegel entspricht einem Firmenstempel und kann ausschließlich von 

juristischen Personen verwendet werden. Die elektronische Signatur hingegen, wird wie 

eine normale Unterschrift verwendet und gilt nur für natürliche Personen (Quelle: 

Sign8.eu).

Während mit elektronischen Signaturen eine Willenserklärung abgegeben werden kann, 

dient das elektronische Siegel einer Institution als Herkunftsnachweis: Es kann überall 

dort eingesetzt werden, wo eine persönliche Unterschrift nicht notwendig, aber der 

Nachweis der Authentizität gewünscht ist.

Im Zuge der LBO-Novelle 2023 wurde das Schriftformerfordernis aufgehoben: dadurch ist 

der Einsatz eines digitalen Siegels möglich.

Digitale Siegel sind in der Administration deutlich weniger aufwendig und auch 

kostengünstiger.



Vorteile Digitales Siegel

▪ Digitale Siegel können auf Papier ausgedruckt vorgelegt oder aber auch auf dem 

Mobilgerät vorgezeigt werden.

▪ Mit einer einheitlichen Smartphone-App können Digitale Siegel auf 

Verwaltungsdokumenten zweifelsfrei verifiziert werden.

▪ Mithilfe der Smartphone-App ist ein Einscannen des Digitalen Siegels möglich; die 

integritätsgeschützten Inhaltsdaten werden elektronisch ausgelesen und übertragen.

▪ Anhand eines Digitalen Siegels lässt sich prüfen, ob die Daten von der angegebenen 

Quelle stammen und nicht verändert wurden.

▪ Zur Umsetzung neuer Anwendungsfälle mit unterschiedlichsten Arten von 

(Verwaltungs-)Dokumenten reicht es aus, die erforderlichen Datenfelder in Form eines 

Profils individuell oder vereinheitlicht zu definieren.

▪ Individuelle Profile und Zertifikate der Behörden können über eine gemeinsame 

Verwaltung zum Download bereitgestellt und zur Prüfung in Echtzeit abgerufen 

werden.

▪ Digitale Siegel beruhen auf denselben Algorithmen wie qualifizierte elektronische 

Signaturen und Siegel und erreichen daher denselben mathematischen Beweiswert.

(Quelle: BSI Bund)



geprüft und gesiegelt
Harald Danisch
Datum: 24.12.2024
Uhrzeit: 14:15:10 +01

Amt für Baurecht und Denkmalschutz
Genehmigt
mit Baubescheid

Aktenzeichen: BABGAG-2024-500-Bez8



www.heidelberg.de

1. Bauantrag in Heidelberg – alles digital 

Wie stelle ich einen Bauantrag in Heidelberg? - Digital zur Baugenehmigung



Digitale Vorgangsakten vom Antrag bis zur Genehmigung (notwendige 

Software-Module)



Digitale Vorgangsakten vom Antrag bis zur Genehmigung (Zusammenspiel mit 

eBauAkte)

• Suche Dokument

• Dokument lesen

• Dokument archivieren 

• Metadaten Dokument ändern

• Versionierung Index und Dokument

• Dokument routen, weiterleiten

• usw

Antrags-/ Vorgangsbearbeitung

In Oktagon
eBauakte

• Antragserfassung/Antragsübernahme

• Arbeitsführung über Aufgabenlisten (ToDO-Liste)

• Dokumentenerstellung

• Fehlende Unterlagen

• Beteiligungen

• Termin- und Fristenmanagement

• Gebührenberechnung

• Aufgabenbögen/Verfahrenshilfen/Prüfthemen

• Liegenschaftsverwaltung

• Statistiken

• RAL

• Usw.

Funktionen auf Ebene 

Dokument

Funktionen auf Ebene 

eAkte
• Akte suchen

• Dokument(e) zu Akte hinzufügen

• Akte Routen, Weiterleiten

• Akten verlinken

• Retentionmanagement

• usw

Übergreifende 

Funktionen
• Dokumentenorientierter Verfahrensstatus

• Akteneinsicht, Aktenexport

• Aktenimport

• Postein-/ Ausgangsmanagement

• usw

eAkte anlegen

Aktenvorblatt 

schreiben

Dokument 

archivieren

Aktenrecht ändern

Dokument 

versionieren

Akte kopieren



Bau-online-Portal Heidelberg

1. Bauantrag in Heidelberg – alles digital  
 – so wird die Genehmigung beantragt

2. Interne Oberfläche
 - Digitales Arbeiten

➢ Fachstellenbeteiligung 
➢ Arbeiten in Plänen
➢ Nachbarbeteiligung

3. Externer Zugriff
- Was sehen externe Beteiligte 

4. Fertige Baugenehmigung
Seite 31



Bau-Online
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− Online Dateneingabe & Dokumenten Upload

− Teilnahmeerklärung & Antragsformular im Original einreichen



2. Elektronisches online Bauantragsverfahren (elBauHD)

Onlineverfahren (elBauHD) allgemein

I. Neuer Antrag

Step 3:

Seite 33

Sie erhalten von uns:

a) Aktenzeichen

und

b) separate Zugangsdaten;

(aus Datenschutzgründen) per Post.

Erst mit diesen können Sie bzw. die Teilnehmer/-innen innerhalb 

der elektronische Bauakte (elBauHD) in den Fall Einsicht nehmen 

und bei Bedarf weiter Unterlagen hochladen. 

N
Die Eingangsbestätigung (gemäß LBO) erfolgt mit der weiteren 

Bearbeitung Ihres Antrages.



Start Onlineantrag

Seite 34

Erfassung Grunddaten – Vorgangstyp/Vorhaben



Eingabe Grundstücksdaten
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Erfassung mehrerer Anschriften zu einer Flurstücknummer möglich



Bauherren-Daten
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Bei der digitalen Antragstellung ist die Eingabe einer E-Mail Adresse zwingend erforderlich. 



Entwurfsverfasser
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Dokumenten-Upload
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− Dateiname durch Auswahl der vorgegebenen Ordnerstruktur in eAkte

− Ausschließlich Dokumente des Dateityps PDF



2. Elektronisches online Bauantragsverfahren (elBauHD)

Onlineverfahren (elBauHD) allgemein

I. Neuer Antrag

Step 2:

Seite 39

Die Teilnahmeerklärung ausgefüllt und unterschrieben 

eingescannt hochladen (bzw. qualifiziert digital signiert, soweit 

verfügbar) 

oder alternativ die Teilnahmeerklärung per Post einreichen.

Bitte getrennt nach Antragsart jeweils

- Bauantrag;

- Entwässerungsantrag;

- Werbeanlagenantrag;

- etc.

Für jeden Antrag (Bauantrag, Entwässerung, Werbung etc.) ist eine 

eigene Teilnahmeerklärung einzureichen.

Erst nach „Step 2“ gilt Ihre Antragstellung beim Amt für Baurecht und 

Denkmalschutz als eingegangen.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird bei den Online-Verfahren zumindest 

bei der Teilnahmeerklärung nach wie vor eine Unterschrift gefordert.

Ebenfalls werden bis zur endgültigen Klärung weiterhin die Unterschriften bei der 

Erklärung zum Standsicherheitsnachweis sowie der Bauleitererklärung verlangt. 

Das gilt auch für Unterlagen mit Unterschriftserfordernis nach der LBOVVO. 

  



Absendung der Daten

Seite 40

Nach vollständiger Dateneingabe, 

Upload der Planunterlagen und 

Absendung des Antrags, 

erhält der Antragsteller ein 

- Sendungsprotokoll -



Eingang Antrag nach Viren- und Firewall-Check in OK.Bau

Seite 41



2. Interne Oberfläche

www.heidelberg.de

Fachstellen- und Nachbarbeteiligung;
Digitales Arbeiten



Persönliche Benutzerarbeitsliste
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Vorgangsübersicht



Elektronische Bauakte
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Elektronische Bauakte
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Stellungnahmen einholen
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Fachstellen beteiligen

Seite 48



Elektronisches online Bauantragsverfahren (elBauHD) 
1. Stellungnahme auswählen; 
2. Textfelder #110 Auflagen, #120 Hinweise sowie #140 Rechtsgrundlagen 
auswählen;
3. ausgewähltes Textfeld bearbeiten

Seite 49



Elektronisches online Bauantragsverfahren (elBauHD) 
1. Ergebnis auswählen; 
2. Stellungnahme absenden;

Seite 50

Hier bitte das Ergebnis der Prüfung, 
der ihr Amt betreffenden Belange, auswählen.



Stellungnahmen eingegangen
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Eingangsdatum

Fachstelle



Stellungnahmen eingegangen
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Vollständige 
Stellungnahme

Ergebnis 
Fachstelle



Arbeit Bauverständige
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• Grünvermerk



Grüneintrag
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Digitaler Genehmigungsvermerk (Stempel)
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Arbeit Bausachverständige
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• stempeln und signieren



Nachbarbeteiligung starten

Eigentümer müssen zuerst ermittelt und dann per Post angeschrieben werden.
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Nachbarbeteiligung starten
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Ausgang und Rücklauf dokumentieren
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www.heidelberg.de

Was sehen am Verfahren Beteiligte?

3. Externer Zugriff zur Bauakte



Bürgerauskunft
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Zugriff auf das eigene Bauvorhaben
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www.heidelberg.de

4. Fertige Baugenehmigung



Fertige Baugenehmigung
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digital 
signiert

Gebühr 
digital erstellt

zum Download 
bereitgestellt
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Pläne stempeln und signieren 
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Gestempelter und signierter Plansatz

digital 
gestempelt

digital 
signiert



Nachteile digitales Verfahren               

• Zahlreiche Hardware- und Softwarekomponenten greifen ineinander. Eine
Funktionsstörung kann dazu führen, dass die Bearbeitung der Anträge nicht 
möglich ist.
  Generelle Instabilität des Systems.

• Signieren und Stempeln der Pläne hat am Anfang länger als das Unterschreiben in 
Papierform gedauert. Hier konnte eine Optimierung mittels Mehrfachsignatur (bis 
zu 100 Dokumenten möglich) erreicht werden.

• Noch keine endgültige Lösung bei digitaler Mitzeichnung, da PDF mit Signieren 
entsteht und nicht mehr verändert werden darf und kann.

• Jedes Software-Update birgt die Gefahr, dass Funktionalitäten, die bisher fehler-
frei in den Prozess integriert waren, gestört sind.

• Für einige Mitarbeiter funktioniert das visuelle Gedächtnis besser mit Papier.



Vorteile E-Akte

• Kundenfreundliche, unkomplizierte und schnelle Antragstellung und 
kundenfreundliches elektronisches Verfahren.

• Bauherren sparen sich die Eingabe mehrerer Plansätze und damit Kosten.
• Pläne können schneller ausgetauscht werden.
• Transparenz für den Bauherrn, der vollständigen Zugriff auf die E-Akte hat.
• Kundenfreundlichkeit auch bei elektronischer Fachstellen- und 

Nachbarbeteiligung.
• Eine vollständige Akte; Ablage aller Unterlagen in E-Akte inkl. Mails.
• Pläne können im Besprechungszimmer am großen Bildschirm besser von 

allen Beteiligten eingesehen werden; „zuschalten“ von GIS, Fotos, 
Bebauungsplänen möglich. Mehrere Mitarbeiter können gleichzeitig an 
derselben Akte arbeiten

• Nach Digitalisierung der Alt-Akten: Verzicht auf Registratur.



Fazit

Anstrengungen haben sich gelohnt:

• bis 2021: 70 % digitale Antragstellung auf freiwilliger Basis. Seit März 2022 nur 

noch digitale Antragstellung

• Bearbeitungszeiten für Baugenehmigungsverfahren (ab Vollständigkeit):

    Zwei-Monats-Frist wird unterschritten.

• Baurechtsamt ohne Informatiker nicht „lebensfähig“.

• Agilität: Amt und Mitarbeiter/innen sind dauerhaft gefordert, sich auf neue 

Anforderungen einzustellen.

Seite 69



Vielen Dank

Amt für Baurecht und Denkmalschutz

Stadt Heidelberg 

Prinz Carl, Kornmarkt 1

69117 Heidelberg

 

Telefon 06221 58-25500

Telefax 06221 58-25900 

baurechtsamt@heidelberg.de 

www.heidelberg.de
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